
Römische Zentralgewaltund örtliche Autonomie
er Ostkirche

WILHELM S}

Wohl aum anderer Wunsch wırd allgemein und dringlich das
bevorstehende Konzzil herangetragen WIC der ach Abbau des vielen über-
Sp1LZL scheinenden römischen Zentralismus und ach Stärkung der Autori-
tat der untergeordneten Instanzen, insbesondere der Bischöfe, der Kirche
Gottes. diesem Rahmen die Frage der Stellung der orientalischen
Patriarchate gegenüber der römischen Zentralgewalt, auf die N das Auf- A T altreten des Patriarchen axımus ı Deutschland ı VErSaANSCHNECN Jahr erneut
hingewiesen hat, Bedeutung. An diesem Schulbeispiel Jäßt sich die
Problematik der Spannung zwischen C1LDNEIN allesbeherrschenden römischen
Beamtenapparat un auf ihre tradıtionellen Rechte pochenden ort-
lichen Hierarchie aufrollen.

Kıs geht hier nıcht den Primat des Papstes, dessen allgemeine,
mittelbare und ordentliche Jurisdiktion ber die Kirche, alle Bischöfe
un Gläubigen fü Katholiken außer Diskussion steht sondern die
zentralistischen KRegierungsmethoden der römischen Kurie, dıe Lauf der
Zeit allerdings mıT Berufung auf den Primat mehr un mehr weılte
Bereiche des kirchliechen Lebens, deren Regelung früher den örtlichen In-
stanzen oblag, sıch SCZOSCHhat Diese Kegierungsmethoden haben, W1€6

uns scheinen will, wesentlich azu beigetragen, geradezu abgrundtiefeMilßtrauen gegenüber Rom schaffen, das CLHNEIN leider bei den geirennten
Christen des Ostens WIC des Westens ı wıeder begegnet Diese Christen
fürchten, da{fß C111 „Heimkehr 1NSs Vaterhaus der katholischen Kirche‘‘,
der INa  Z S16 oft aufruft konkret z Auslieferung CIiM3N zentralistisches
Willkürregime bedeute, das sıch mıt Berufung auft cdıie Vollgewalt des Pap-
stes, ber alle auch die ältesten unNn: ehrwürdigsten Iraditionen hinweg-
sSeTIzTt Wir urteilen 1er nıcht ber die Berechtigung dieser KFurcht sondern
stellen DUr die Tatsache test Daraus erhellt schon welch grolße Bedeutung
für die Anbahnung der Wiedervereinigung e1Ne€e Lösung der Spannung 7,W1-

schen Zentralismus un oörtlicher Autonomie der kKirche haben könnte.
Um diese Spannung, die ohne Zweiftel Osten stärksten ıst etwa
verstehen, 111USSCI1 WIL S16 Ticht der geschichtlichen Kntwicklung VO

ersten ZU Zzweıten Jahrtausend betrachten. Kıs steht ZUN dem Dogma des
Primates fest da{fß dem Bischof VO  —_ Rom als dem Nachfolger des heiligen
Petrus VO Anfang die gleiche allgemeine, unmiıttelbare und ordentliche
Vollgewalt ber die Kırche zukam W1° heute. Kıs 1ST aber CcC1iNe histo-
risch unleugbare J atsache, da{fß 6S der praktischen Handhabung dieser
Vollgewalt CiIiHNC Entwicklung gegeben hat D)Das gilt nıcht blo{fß für den Östen,
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So ern auc Westen. Auch i Westen stan etwa Cyprian
vonKarthago der ELın Ambrosius VO  > Mailand tatsächlich dem Bischof VoO  ;

Rom SalıZ anders gegenüber als die 'Titulare ähnlich wichtiger Bischofssitze
VOl heute. Im Westen haben jedoch anders als ı Osten= kontinuler-
licheEntwicklung intensiveren Stärkung der Zentralgewalt
Roms, eLiNe Entwicklung, die TOTLZ mancher Widerstände hingenommen
wurde. Im Osten dagegen sahen sich die VO Jahrhundert wieder-
erstandenen katholischen Patriarchate plötzlich und unvermuittelt Ze11-
tralen Autorität gegenüber, die z Vollgewalt beanspruchte, wWwW1e6 SiIC VOLT

dem Schisma 1111 erstien Jahrtausend tatsächlich nıcht ausgeübt worden WAar.:

Da 1€s Konflikten führte, ist nıcht verwunderlich. Hier liegt auch die
psychologische Hauptschwierigkeit der Wiedervereinigung für dıe heute
och getrennten Ostchristen, die leider die überwältigende Mehrheit der
östlichen Christenheit ausmachen. Diese müßten e1INe Situation mıt auf
nehmen, die S1C NI6 gekannt haben L  AT

Hs gibt e1INeE Entwicklung i der tatsächlichen Auswirkung des Primates,
darüber hinaus aber auch e1Ne6e solche ı11 uNnserer Erkenntnis der Rechte des
Bischofs VoO  — Rom Diese Rechte sich Z WaLr VO Anfang er

die gleichen, ber S16 nıicht klar erkannt un allgemein
anerkannt WIC S1IC heute sınd ID dürfte ohl eın ernster Historiker die
Behauptung WaSCHl, da{fß e1Nn hi Chrysostomus oder Basilius Vvon den
Kechten des Papstes 6e1iNe klare und deutliche Vorstellung hatten, WIC SsiC

ZU uUNserer eıt durch das Vatikanische Konzil entwickelt wurde. Wir haben
Westen, VOL allem zweıten Jahrtausend die Lehre VOoO Primat des

Nachfolgers Petri, die VO Anfang der Kirche irgendwie anerkannt
WAäar, tiefer durchdrungen un weiıiter entwickelt sehr, dafß S1C

geirennten Brüdern Osten als e1NEe unberechtigte Neuerung erscheinen
ll die SI6 Sturm laufen. Wır INUSsSEN iıhren Standpunkt den W IL als
Katholiken nicht teilen können, verstehen suchen. Die Entwicklung
der praktischen Handhabung un: der theoretischen Durchdringung des
Primates 1st die Ursache der Spannung zwischen römischer Zentralgewalt

wun örtlicher Autonomie ı Osten Ein Ausgleich ann 19808 gefunden WT -

den durch vertieftes Verständnis dieser Kntwicklung.
Schon die grundlegende Konzeption der privilegierten rechtlichen Stel-

lung der östlichen Patriarchen war ersten Jahrtausend auch Rom C116

andere als heute. Ihre Sondervollmachten kommen den Patriarchen Z nıcht
eiwa auf Grund Ner ausdr klichen Konzession KRoms, sondern durch das
Gewohnheitsrecht das durch die ersten Konzilien sanktioniert wurde. Inno-
ZEeNZ (402—41 erkennt Brief den Bischof Alexander VO  ;

Antiochien dessen Recht a nicht blofß die Metropoliten weihen, sondern
auch bei der Aufstellung der einfachen Bischöfe E1n entscheidendes Wort
mıtzusprechen. Der Papst verleiht nıicht eLiwa dem Bischof VON Antiochien
dieses Recht, sondern stellt untier Hinweis auf Kanon 6 VO Nieäa Test,
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de VriesBA  imlhdm de Vfles r  x  daß es_ b  esteht 1, Das Kon-ml von N 1caa . Séifié£s eité anerkannteln)ur di‘é auf  Grund des Gewohnheitsrechts bereits vorhandene juridische Situation.  Gregor der Große leitet die einzigartige Sonderstellung der Patriarchen  von Antiochien und Alexandrien aus dem apostolischen Ursprung dieser Sitze  ab. Beide gehen auf den Apostel Petrus zurück, Antiochien direkt und Alex-  Aandrien durch den hl. Evarigelisten Markus, den Schüler des hl. Petrus. Rom,  Antiochien und Alexandrien bilden im Grunde nur einen einzigen Bischofs-  sitz, dem aber „auf Grund göttlicher Autorität 1iunmehr drei Bischöfe vor-  }  stehen“2.  N  Im zweiten Jahrtausend wird dag  egen éon Rom die Auffassung vertreten,  daß alle Privilegien der östlichen Patriarchate diesen lediglich durch Kon-  zession des Hl. Stuhles zukommen. In diesem Sinn schreibt beispielsweise  Pius IX. am 16. November 1872 an den chaldäischen Patriarchen Josef Audo:' '  „In der Tat haben von ihm (dem hl. Petrus) und seinen Nachfolgern die  großen (Patriarchen)-Sitze alles erhalten, was ihnen an Ehre und Vollmacht  zukommt.‘“3 Rom verleiht den von ihm anerkannten katholischen Patri-  archen aus seiner Machtvollkommenheit die Privilegien, die es für gut fin-  UBn  det*. Der Gedanke, daß die durch eine uralte und ehrwürdige Tradition ge-  heiligte S_onderstellun—g der ‘östlichen Patriarchate auch vom HL Stuhl re-  spektiert. werden müßte, scheint der römischen Kurie im zweiten Jahrtau-  send ziemlich fernzuliegen. Selbst das feierliche und zweifellos ehrlich ge-  meinte Versprechen, die Prifilegien der Patriarchen zu. achten, das der  große Unionspapst Leo XIIM. im Apostolischen Sendschreiben „„Praeclara  gratulationis“ vom 20. Juli 1894 auch im Namen seiner Nachfolger abgab,  wurde von seiner Umgebung bagatellisiert und seines Wertes beraubt. Das  N  ergibt sich aus den Akten d qr Kardinalskommission für die Wiedervereini-  gung, die unter Leo XIII. tagte5. Die Orientalen dagegen hielten und halten  auch heute noch an der Auffassung fest, daß die privilegierte Stellung der  östlichen Patriarchen nicht in einer ausdrücklichen Konzession des Hl. Stuh-  les, sondern im uralten Gewohnheitsrecht und in den Kanones der ersten.  Konzilien ihre Grundlage haben. Die jüngste Auseinandersetzung um das  >  n4eue(o;‘ientalische Kirc}hénrechtyhat dies aufs neue gezeigt®.  r  i Acta Romanorum Pon£ificfim‚a S. Clemente I (circa 90) ad Coelesti-  num III (+ 1198), Band I, Vatikan 1943, 103/104. (Veröffentlicht in der Sam  Vorbereitung des orientalischen Kirchenrechts.)  ®  rr?lung gUr  2 Acta Rom. Pont. Nr. 268,.498.  3 R. de Martinis, Juris Pontificii de Propagan  e  da Fide„Teil I? Band VI,; 2, Rom  1893, 310.  x  4 So gewährte Rom ge  wisse genau begrenzte Privilegien dem ersten chaldäischen Pa-  triarchen, Johannes Sulaqa, seinem Nachfolger Abdiso, dem ersten koptischen katho-  lischen Bischof Athanasius (1741), dem ersten kath. armenischen Patriarchen Abraham  1  Petrus usW.  5 Diese Akten sind nur als Manuskript gedruckt und der Offentlichkeit noch nicht zu-  gänglich: Verbali delle conferenze Patriarcali della Commissione Cardinalizia per pro-  muovere la riunione delle chiese dissidenti, tenu  (1894—1902) Datikan 1945, 108—121.  s  tg alla Presenza del S. P. Leone XII.  6 Siehe die Rede des Patriarchen Ma  ximus IV.\ bei Gelegenheit der Synode der Melkiten  in Kairo, Februar 1958, in: Le Lien . 1958, Nr. 1, 20. Ver  g}e‘iche auch Proche ‚O\riewjzty Chré-  tien 9 (1959 ) 220 ff. und Le Lien 19;9 Nr. 5, 13f}-  >  48daß estehtz. Das Konzil on Nicäa seifié£s_eit'le anerkanntenäu- die auf
Grund des Gewohnheitsrechts bereits vorhandene juridische Situation.;

Gregor der Große leitet die einzigartige Sonderstellung der Patriarchen
von Antiochien und Alexandrien aus dem apostolischen Ursprung dieser Sitze
ab Beide gehen auf den Apostel Petrus zurück, Antiochien direkt und Alex-
‘andrien durch den hl Evangelisten Markus, den Schüler des hl Petrus. Rom,
Antiochien un Alexandrien bilden 1m Grunde 1Ur einen einzigen Bischofs-
S1tz, dem aber „auf Grund göttlicher Autorität Iiunmehr rel i3ischöfe VOL-»-

stehen“
Im zweiıten Jahrtausend wird dagCSCH von Rom die Auffassung vertreten,

daß alle Privilegien der östlichen Patriarchate diesen lediglich durch Kon-
ZesSsION des Hl. Stuhles zukommen. In diesem Sinn schreibt beispielsweise
HusI am 16. November 1879 den chaldäischen Patriarchen Josef udo
‚„In der Tat haben VO  un iıhm (dem hl Petrus) und seinen Nachfolgern. die
großen (Patriarchen)-Sitze alles erhalten, w as ihnen Ehre und Vollmacht
zukommt.‘‘3 Rom verleiht den VOoO  — i;hm anerkannten katholisechen Patri-
archen aus seliner Machtvollkommenheit dıie Privilegien, die für gul Tın-

4B det4 Der Gedanke, da{fß die durch eine uralte nd ehrwürdige Tradition
heiligte S_onderstellun—g der Östlichen Patriarchate auch < HL Stuhl
spektiert werden müßte, scheint der römischen Kurie zweıten ahrtau-
send ziemlich Ternzuliegen. Selbst das feierliche und zweitellos ehrlich Z6>
meınte Versprechen, die Privilegien der Patrıarchen achten, das der
große Unionspapst Leo 11L 1mMm Apostolischen Sendschreiben „„Praeclara
gratulationis” vom Juli 1394 auch Namen seiner Nachfolger abgab,
wurde VO  zn seiner Umgebung bagatellisiıert und se1nNes Wertes beraubt. Das
ergibt sich alls den Akten der Kardinalskommissıon für die Wiedervereinl-
gung, die unter | D DEr agte Die Orientalen dagegen hielten un: halten.
auch heute och an der Auffassung fest, da{iß die privilegierte Stellung der
östlichen Patriarchen nıicht eıner ausdrücklichen Konzession des Stuh-
les, sondern 1mMm uralten Gewohnheitsrecht und 1n den Kanones der ersten
Konzilien ihre Grundlage haben Die jüngste Auseinandersetzung das
qeue(o;‘ient_alische Kirchénrecht hat dies aufs neuel gezeigt

Y# cta omManorum Ponéifictim‚a S. Clemeflte I (cırca a Coelest1-
1U 9 and L, Vatikan 1943, 103/104. (Veröffentlicht in der Sam
Vorbereitung des orientalischen Kırchenrechts.) rrfluflg ZUF

cta Rom ont. Nr. 268,.4958.
de Martıinis, Jurıs Pontificil de}Propagan da Fide„Téil I€ Band VL, 2 Rom

1595, 510
SO gewährte Rom 8!WI1ISSe 20r  u begrenzte Privilegien dem er$ten chaldäischen Pa-

trıarchen, Johannes Sulaqga, seinem Nachfolger Abdıiso, dem ersten koptischen katho-
ıschen ‘Bischoi_ Athanasıus (1041), dem ers;gn ath. a1;menischen Patrıarchen Abraham
Petrus

Diese Akten SIN 11ULX: als Manuskrıipt gedruckt und der Offentlichkeıit noch nıcht Uu-

gänglich: Verbalı delle contferenze Patrıarcalı della Commi1ssione Cardinalızıa DPCLI Pro-
INUOVEIC Ja rıiunıone delle chıese dissıdenti, teNu
(1594—1902) Datıkan 1945, 1081927 te alla del Leone 111

6  6 Siehe dıe ede des Patrıarchen MaX1IMUS bei Gelegenheit der Synode der Melkiten
in Kaılro., Februar 1958, in Lie Lıen 1958, Nr T, Verg}e‘iche uch Proche ‚Orieljlt] hre-

tıen (;959 ) und Le Lien 1959 Nr. 9, 13 f}



Die Patriarchate desOstens haben sich tatsächlich auf rund des GE
wohnheitsrechtes, das durch die ersten Konzilien sanktioniert wurde, ohne S e  A  B Edirektes Eingreifen Roms gebildet. Man mas dogmatischen 'Gründen C1LN

stillschweigendes Einverständnis des Oberhauptes der Gesamtkirche dafür
postulieren; aber historisch Lä1t sich nıcht nachweisen, da{flß die Rechte un
Privilegien der Patriarchen durch ausdrückliche Konzession Roms ntstan-
den CN

Iie Patriarchen übten ersten Jahrtausend auf Grund der Wahl ihre
Autorıität AUS,. Kın neugewählter Patriarch zeigte SC11C Erhebung dem Bl-
schof VO  —_ Rom als dem Oberhaupt der Gesamtkirche und ebenso auch SC1-

NEeN Amtsbrüdern auf den anderen Patriarchenthronen un erbat sich VO  -

ihnnen die kirchliche Gemeinschaft die ‚COM  OÖ Die Roms
War für die Legitimität und Gültigkeit SEINET Amtsführung unerläßlich Die
Gewährung der bedeutete ber nicht Kıinsetzung das Amt und
Übertragung der Vollmachten. Diese kamen vielmehr dem Gewählten kraft
göttlichen Rechts Dafß dies die herrschende Auffassung auch Rom
Wal, ergibt sich klar AaUus Jahr 4392 geschriebenen Brief ölestins

den neugewählten Bischof Maxıiımlan Vo  u Konstantinopel, der ihm WI1IC

üblich Wahl mitgeteilt hatte Maximian denHäretiker Nestorı1us, ider VoO Konzil VOo  — Ephesus abgesetzt worden WAarT, ersetzt Der Papst
schreibt: „Durch Deinen Brief haben ich als uUuNseTrenN Bruder erkannt
un umarmt Jene Kirche, deren Glaube unNns STETIS Z7 Ruhm gereichte,
kehrt also ihren rechten Stand zurück Sie hat 1e durch göttliches Ur-
teil ıch ihrem Vorsteher erhalten, nachdem S16 den, der S1C bedrängte
(den Häretiker Nestorius), verjagt hatte.“*" Der Papst erkennt also eintfach
die Tatsache a da{ß Maxımian ‚„durch göttliches Urteil‘‘ auf (Grund der
Wahl Bischof VOoO  —; Konstantinopel geworden ist.

Gut eIf Jahrhunderte später, Jahr 1553 bestätigte Papst Julius 111
den ersten katholischen Patriarchen der Neuzeit Johannes Sulaga (wir
sehen ler VO  — den Maroniten ab) der betreitenden Bulle heißt ‚„„(Der
Papst) hat für JE patriarchale Kirche (der Chaldäer) Vorsorge getroffen.
und hat iıh (den Johannes Sulaqa) als Patriarchen un Hirten ihre Spitze
gesetzt (in patriarcham praefeecit el pastorem), indem ıhm die Obsorge
un:! die Verwaltung dieser irche ı geistlichen un weltlichen Bereich ı
vollem Umfang übertrug ..x Hier ist ‚vrn also der Papst der den Patriarchen
EINSETZ un ihm die Vollgewalt ber sSeCe1N Patriarchat überträgt Wenn InNan

diese beiden 'Lexte miteinander vergleicht ıst der fundamentale Unterschied
zwischen der Auffassung des ersten und des Zzweıtfen Jahrtausends, w as die

Übertragung der Patriarchenvollmacht angeht, offenkundig. Wir leugnen
nicht dieLegitimität eiNner solchen Entwicklung; aber 65 mu die Tatsache

cta Rom ont NrT. 59, 162.
VO:  > Gulık, Dıe Konsistorijalakten über die Be ründung des unıert-

chaldäischen Patriarchates VO Mosul un Papst Ju iU 111 Oriens hri-
StLANUS IV} (1904)
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- Wilhelm,deVries

anerkannt werden, da hier5 Entwicklung vorliegt, dalß also der Zustand
des zweıten Jahrtausendsnicht durch göttliches Recht gefordert SC1LiN ann.
Die Bulle des Jahres 1553 wurde typisch für die Bestätigung katholischer
Patriarchen den folgenden Jahrhunderten. Die herrschende Auffassung
ıst diese: Der Patriarchwird Patriarchnıcht durch die Wahl, sondern erst
durch die Bestätigung Roms, die einer Kınsetzung 1 das Amt gleichkommt.
ach dem orjentalischen Kirchenrecht kann der erwählte Patriarch,
falls bereits Bischof ist oder wen1gstens VO  > Rom schon FO-
bierten Luıste VO Bischofskandidaten gewählt ist sofort inthronisiert WTr -

den und hat gleichfalls alle Rechte. Andernfalls annn erst nach der Be-
stätigung durch Rom als Patriarch qautftreten. Das Ccu«c Recht bedeutet
das ImMmu anerkannt werden gegenüber der bis dahıin üblichen Praxis
erheblichen Fortschritt.

Die Metropoliten un: einfachen Bischöfe wurden ı ersten Jahrtausend
Bereich der östlichen Patriarchate tatsächlich ohne jede Dazwischen-

kunft Roms eINgeESETZL Im Patriarchat Konstantinopel wurden, ach Br  -
hier, die Bischöfe durch usammenwirken VO Klerus und olk der betref-
fenden Stadt un: der übergeordneten kircechlichen Instanzen des Patriarchats
aufgestellt kın AaUus geistlichen und hervorragenden Laien der Stadt gebil-
detes Wahlkollegium stellte e1iNe Terne auf N der der Metropolit oder der
Patriarch (wenn C111 Metropolit wählen wWar) den Besten erwählte?. Nach
dem heute geltenden Recht braucht auf alle Fälle für die Aufstellung
C111C05 Bischois ı Osten die ausdrücklhliche Bestätigung Roms. VWenn der (se-
wählte 4AUS vorher schon VO  an Rom approbierten I ısteSist,
ann sofort als Bischof auftreten Wenn das nicht der Fall ıst mu ß die
Wahl geheimgehalten werden, bıs die Bestätigung des HL Stuhles vorliegt.

Der Gegensatz, der, was Patriarcehen- und Bischofswahl angeht, zwischen
der tatsächlichen Situation des ersten Jahrtausends un der aUus der tiefer
erfaisten Vollgewalt des Fapstes abgeleiteten Konzeption Roms des zweıten
Jahrtausends besteht, hat anchen schweren Konflikten zwischen dem

Stuhl und den katholischen Orientalen geführt. Kom ernannte nıcht eben
selten Patriarchen un Bischöfe. Das wurde VO  - den Orientalen als Eingriff

ihre VO Hl Stuhl selbst garantıerten Rechte un Privilegien aufgefalst.
Schon der unmittelbare Nachfolger des ersten katholischen melkitischen
Patriarchen Gyrull Tanas wurde direkt VO. Stuhl ernannt (17060); w as

Sturm der Kntrüstung qauslöste HN! CIMn Haar die Union W1C6-

der zugrunde gerichtet hätte Der chaldäische Patriarch Josef Audo, der
TOTZ der Neuordnung der Bischofswahl durch Kom weiıter mi1t Berufung aut
SC1ILH traditionelles Recht Bischöfe ach EISENCHI Gutdünken eınsetzTe, WAar“c

fast VO  am 1US exkommunizıert und abgesetzt worden Wir wollen 1er
das Vorangehen der Orientalen nicht rechtiertigen aber wWwWenn Ina  - die (36:
schichte der alten Patriarchate ersten Jahrtausend kennt wird INa

CO  CO Brehıier, Les Instıtutions de Empıre Byzantın Parıs 1949 508
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ıhre Haltung doch irgendwie verstehen können. Im SaNZeEIN ersten Jahrtau-
send ist tatsächlich kein Fall VO direkter Ernennung Patri-

‚ archen oder Bischofs durch Rom ı Bereich der östlichenPatrlarchate
vorgekommen.

Vor dem Schisma bezeigte auch Rom den orj:entalischen Patriarchen C1INC

Sal aulßßerordentliche Hochachtung und Hheflß ihnen 1 der Verwaltung ihrer
Amtsbezirke 6e1INe weitgehende Autonomie. Ihese Haltung 1sT. VON der des
HI Stuhles zweıten Jahrtausend erheblich verschiıeden. Als Beispiel für
die Hochachtung der Päpste für die Patriarchen €es (Ostens SC C111 Brief
Gregors des Groilden denPatriarchen Kulogius VO.:  >Alexandrien angeführt.
Her Papst lehnt diesem Brief ausdrücklich abh dem Amtsbruder auf
dem ägyptischen Patriarchenthron Befehle erteilen Hs handelte sich
den Gebrauch des JTıtels „Okumenischer Patriarch“‘ für den Bischof VO  —

Konstantinopel. Der Papst hatte den Patriarchen VO  ; Alexandrien gebeten,
diesen Titel, der ihm mıt Recht anstölßiig vorkam, nıcht gebrauchen.
Kulogius antwortele, habe den Befehl des Papstes ausgeführt Darautfhin
schreibt iıhm Gregor der Große ‚„Dieses Wort Befehl will ich nıcht hören;
ennn ich weilß WLr ich bın un W eTr bist Dem hange ach hıst Du
61n Bruder, w as den Lebenswandel angeht Cc1iH Vater (l1oco CIM miıhı; fratres
essS, morıibus patres) Ich habe keine Befehle gegeben, sondern hın-
SEWIESCH auftf das, w as ich tür nützlich hıeilt C6 Gregor der roße d auch
für sich nıcht den Titel ‚universalıs papa”” allgemeiner Vater), den der
Patriarch VO Alexandrien ıhm SCILIHECIN Brief gegeben hatte Er sieht
Gebrauch dieses 'Titels Ee1Ne6 Beeinträchtigung der Ehre der andern Patri-
archen un: Bischöfe „Wenn nämlich Fıre Heiligkeit mich ‚allgemeinen

ater nenn dann Jeugnet S1C für ich selbst 1€eSs SCHN, weil SsIC mich qall-
SCHMCLUNCH Vater nenn 6610 Der Titel „Papa“ Vater) war damals och
nıcht dem Bischof VOo Rom reservıert Gregor der Große 11 nıcht ‚„UNLVCL -
salıs papba heißen, weil annn den andern Patriarchen überhaupt keine
Vaterschaft mehr zukommen könnte

Man darf natürlich aus EINECEIHN solchen Brief nicht folgern, da{fß d1ıe Päpste
ersten Jahrtausend den orientalischen Patriarcehen nıemals Befehle g-

geben hätten die Geschichte beweist das Gegenteil und da{iß der Titel
„Unıversalis DaDa keinerlei Berechtigung habe ber immerhin ZeIg dieses
Schreiben die tiefe Hochachtung, die Gregor den Groisen gegenüber
Amtsbrüdern Osten beseelte. Es dürfte schwer SCHIL, SeLD6N Brief 611165

Fapstes AaUus dem zweıten Jahrtausend Linden, der äahnhlicher W eise
orientalischen Patriarchen ehrt

Im zweıten Jahrtausend sind Briefe der römischen Kurie orjentalische
Patriarchen mıt 110S$ einzelne gehenden Befehlen und Anordnungen der
Tagesordnung. Die östlichen Hierarechen werden nıcht viel anders behandelt
als westliche Bischöfe. Um S1C  h davon überzeugen, genügt eln kurzer

„ A11LIIL universalem vestra sanctıtas dicit, hoc CSSC, quod
atetur> unıyersum”®, cta Rom ont. Nr. 271
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Blick 1n die siebenbändige Sammlung der Dekrete der Propaganda, die
De Martinis veröffentlicht hat, oder i den Band der Golleetio Amplis-
sıma Vvon Mansı, der speziell den Melkiten gewidmet ist. Diese Sammlungen
beweisen, daflß Rom VO  a den ‚„Rechten un Privilegien der orientalischen
Patriarchen‘‘, die doch bereits ı Florenz feierlich garantıert hatte,
C1INe völlig andere Vorstellung hatte als die Orientalen selbst. Das zeigt brı-
SCHS schon der Kommentar, den der Zeitgenosse de3 Konzils VO  — Florenz,
Kardinal Johannes VO  b Torquemada, ZU Unionsdekret schrieb. Er zählt
unter den Privilegien neben re1NeEN Ehrenvorrechten als reale Vollmachten
1Ur auf e Patriarchen können den Metropoliten ihres Bereiches das Pal-
lum verleihen un Appellationen entgegennehmen. Was die Rechte betrifit W  {

bemerkt Torquemada DUr SaNZ Vage der Hl Stuhl habe nıcht 16 Absicht
Wırdie Rechte vermindern, die den Patriarchen verliehen habelli

begegnen also, nebenbei gesagt schon 1er der Vorstellung, da die Privi-
legien und Rechte der östlichen Patriarchen auf ausdrückliche Konzession
Roms zurückgehen, sıch WIC WITr sahen, historisch nıcht Läist

uch manche päpstlichen Dokumente, die den Orientalen dıe Bewahrung
ihrer privilegierten Stellung ausdrücklich zusichern, enthalten doch gleich-
ZEe1ILS nıcht WEN1SC Vorschriften, die Konstitution ‚„Demandatam ene-
dikts (24 und selbst das Motu pProOPpr10 „Auspicla Rerum
Leos 111 VO März 139612 IDe Privilegien der Patriarchen schließen
Iso gemäfß der Auffassung Roms stratfe Abhängigkeit VO HI Stuhl nicht

Wir eobachten zudem och WI®e oben schon angedeutet Kreisen
der römischen Kurie die JTendenz, die päpstlichen Versprechungen InNoS-
lichst IHNLDLINLSLIEICN, ja SIC ihres Sinnes berauben Der Kardinal edo-
chowskıi ZUFT Zeit ILeos XI Präfekt der Propaganda, dem also auch die
Orjentalen damals unterstanden, War der Auffassung, dafß die heutigen Patri- l P D
archate mıft den alten nıcht vergleichen SCICH, da die Jurisdiktion der
Patriarchen sich nıcht mehr auf das Patriarchat erstrecke, sondern
aut die Gläubigen des CISCHOH Ritus eingeschränkt se113 Der Karmelit Dio-
1VSIUS Von der hl Theresia, den Leo XI11 Jahr 1895 beauftragte,
Gutachten ber die Frage der Privilegien auszuarbeiten, verfocht darın die
These, da{fß die alten Privilegien der Patriarchen durch das Schisma
oschen E  ıne Krneuerung der früheren Rechte komme nıcht Frage,
weil SIC 1Ur c1ihN Schisma begünstigte
Der gelehrte Karmelit vergißt dabel, da{fß der HI Stuhl selbst be1 Errich-

Lung der unlıerten Patriarchate den größten Wert darauf legte, diese als
Fortsetzung der alten katholischen Patriarchate, ]Ja als die Wiederbelebung 39 DE,

Candal, Johannes de Torquemada Apparatus up decretum KIio-
rentinum, Rom 1942, 114

De Martınıs, 1eıl L, and IIE 125 S 3 und cta Sedis ( 5836
Verbalı delle conferenze Patrıarcalı 121

Korolevsk17, Studio dı dırıtto comparato l’odierna legislazıone „De
Pa trı rchis .. Datıkan 19306 (als Manuskrıpt gedruckt der Sammlung ZUrE Vorbereı-
(un, des orjentalischen Kirchenrechts) XII

»
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der durchdas Schisma illegitim gewordenen geirennten Gemeinschaften
erscheinen lassen. Der exakte historische Nachweis dafü 1ä13t sich tTüh-
ren  » aber WITLr können ı Rahmen dieses Aufsatzes nıcht näher darauf e1N-

gehen. uch die Unterscheidung zwischen patriarchatus alores un 1905588 Ar

FCS, die VO  — manchen Kanonisten verfochten wird ıst geeignet die Verspre-
chungen des Hl Stuhls ihres VWertes berauben. Lälßt INa  ; doch als
patriarcha INAalOrTr, für den allein diese Versprechungen Geltung haben sollen,
en melkitischen Patriarchen gelten.

Ihe tatsächliche! Behandlung der unlıerfen orıentalischen Patriarchen durch
die römische Kurie Läßt denn auch VO  — der alten Selbstverwaltung nıcht
viel übrig uch 1er Ist der Gegensatz zwischen dem ersten un dem Z W €1-
ten Jahrtausend miıt Händen greitfen. Im ersten Jahrtausend regelten die
östlichen Patriarchate ihre Liturgie und ihre kanonische Gesetzgebung selhb-
ständig Rom ıintervenıerte diesen Dingen 1Ur außerst selten. Die VOoO  —_
Grumel herausgegebenen Regesten des Patriarchats Konstantinopel iefern
den einwandtfreien historischen Beweis tür diese Tatsache. Der Patriarch
trifft allein oder mıft SC1INeEeTr Synode Anordnungen lıturgischen Fragen,
führt VAI Beispiel CUu«c FWFeste ein un bestimmt ihr Datum 15 Von Inter-
vention Roms diesem Bereich 1sT mıt keinem Wort dıe ede. Der Patri-
arch stellt mıiıft der Synode Normen disziplinären Angelegen-
heiten autf Es kam ihm schwerlich den Sinn, dafß solche Normen ZUr Gül-
tigkeit etiwa der Approbation des HI Stuhles bed ften16 Die Kaiser hatten,
WIC bekannt entscheidenden Anteil der kanonischen Gesetzgebung des
Ostens. Der Kaiser war als der VoO ott Gesalbhte das Oberhaupt der christ-
lichen Gesellschaft die Staat un Kirche WAar,. Er gehörte also dazu,
un Autorität wurde nıcht als VO  — außen kommend empfunden. Von

Bestätigung der kaiserlichen Gesetzgebung durch Rom oren  .. WIT nıe 1“
Wır wollen damit nıicht C116 volle Selbständigkeit der östlichen Patri-

archate auf dem Gebiet der Liturgie und der kanonischen Gesetzgebung
ersten Jahrtausend behaupten. Rom hat auch damals einzelnen seltenen
Fällen eingegriffen. So annullierte Tıe Gregor der Große die Synode, die
dem Bischof Vo  n Konstantinopel den Titel ‚„ökumenischenPatriarchen‘‘
verliehen hatte

Die orjıentalischen Patriarchen andhabten ferner ı ersten Jahrtausend
autonom die Disziplin des Klerus und der Laien 1 ihren Gebieten. Die VO  -
Grumel herausgegebenen Kegesten sıind voll VOoO  — Beispielen hierfür Die
Patriarchen überwachen die Beobachtung der Kanones, strafen Übertreter,
setizen selbst Bischöfe ab, ohne Rom fragen 19 Eıs bestand jedoch bis ZU

Grumel, Les Re eSTiIES des Actes du Patrıiarecat de Constantinople, Kon-
stantınopel 192 Nr 200, 205, 201, 202, 424, 53C, 3J, 133, 2830, 415, 799

eb Nr. 39, 225 270, J33, 3402 uUuUSW.
17 Siche: Michel, Dıe Kaısermachtiı der Ostkirche (543—1204), ı Ostkirch-

lıche Stiudien HE
cta RKRom ont Nr 249, 470
Fälle VoNn Absetzung VO  — Bischöfen sıeche: Grumel . Nr 22 ( 95, 150, DD 346
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Schisma die Möglichkeit. der Appellation den Stuhl Hs ıst aber ı
SANZENerstien Jahrtausend 1Ur 6e1N gutes Dutzend VONn Appellationen j
disziplinären Angelegenheiten bekannt, IL: selbst manche VOI cdiesen Fäl-
len sınd unter den Wachgelehrten, w as ihre Beweiskraft für die Anerken-
Nung des Primats angeht SLCLLULS Außerdem suchte Rom auch RN CISCHOL
Initiative bisweilen Orient Ordnung schaffen, offenkundige MifS-
bräuche vorlagen Der schon Öfter angeführte Band der ‚‚Acta Romanorum
Pontifieum bringt etwa Interventionen dieser Art 71 Das 1sTt tür ausend
Jahre wirklich nıcht viel. Wır handeln 1er nichtVO den viel zahlreicheren
Kingriffen der Päpste ı Sachen des (GGlaubens nd ı Fragen der Gewährung
der Verweigerung der kirchlichen (Gemeinschaft. Roms entscheidende Stel-
lung auf diesen Gebieten War auch VOL dem Schisma unbestritten. Die uto-

der orjentalischen Patriarchate erstreckte sıch lediglich aut Fragen
der NDNeren Verwaltung, der Liturgie und der Kirchenordnung. Die weıtaus
eiısten der den ‚„Acta Romanorum Pontifieum aufgeführten oku-
mente betreffen den Glauben der die COINMNMUNLO

Fın grundlegend anderes Bild bietet sich uUuNsS, wEeNN WITL die Beziehungen
zwischen Rom un!: den wıedererstandenen katholischen Patriarchaten des
Ostens zweıten Jahrtausend Auge fassen Rom intervenlertie VO  u An-
fang häufig auch Angelegenheiten der Liturglie un der Disziplin {Die
Orientalen selbst gaben freilich durch zahlreiche Anfragen die römische
Kurie häufig Anlaß azu (sanze Lasten VoNn Anfragen schickte ZU

Beispiel der erste syrisch katholische Patriarch Andreas Akidjan, bestätigt
1663 die FPropaganda Ebenso der melkitische Metropolit VO  > I’yrus und
Sidon, Kuthymius (Anfang des Jahrhunderts) Dieser sowohl W16€6 SC11

Neffe, der erstie katholische melkıitische Patriarch Gyrüill Tanas, gewählt
1794 zeıgien die Ne1igung, KRiten un: ebräuchen, besonders den Hasten-
vorschriften, Neuerungen einzuführen )as schien dem HI1 Stuhl C111 Hın-
dernis für die Wiedervereinigung der och (Getrennten SO erklärt 65 sich
da{fß Benedikt XIV SCINELr Konstitution „Demandatam ausdrücklich test-
legte, da{fß selbst dem Patriarchen cht das Recht zukomme, irgend eLWAaS

den Riten oder Gebräuchen äandern Rom erklärte also hiermit
ausschließliche Kompetenz tür 6C1Nn Gebiet, für das ersten Jahrtausend
zweitellos die Patriarchen zuständıg SCWESECN wWwWaren. Gyrill 'Tanas beklagte
sich enn auch alsbald bitter ber diese Kiınmischung Roms, diıe ihmC1MN
Attentat Patriarchenwürde SCI1IH schien 23. Man mu{ diese Hal-
Lung des Patriarchen verstehen,. wenn Inman S16 auch nıcht billigen ann.
Eine andere Frage ist freilich W d>S AUS dem byzantınischen Ritus geworden

So behandelt f Michel die Fälle der Appellatıon €s Gregor Asbestas un des
Patriarchen I gnatıus ehr krıtisch; sieche: Ostkarchl®. Studien 9—10

cta Rom ont Nr 11, 121 136, 161 U, 162, 109 Z 240 u 242, 289 . u. 290, 511
Ul. 312 —399 (der Fall Photius)- 334— 344 (Drohung der Exkommunikation SCHCHden
Patriıarchen I1gnatıus), 39I, J00, ÖCT, Ba

De Martıinıs, e1l IM Band ILL, 125
Mansı, ollectıo Amplıssıma,Band Spalte 3O



Römische Zentralgewalt und örtliche Autonomie der Ostkirche

wäare, wenn Rom die unıerten melkitischen Patriarchen hätte schalten las-
SCH, WIC S16 wollten.

Was die kanonische Gesetzgebung angeht, War 6> achder Union mıiıt der
Autonomıie, W16 SIC ersten Jahrtausend bestanden hatte, vorbel. Rom
lie den Orientalen allerdings das Recht Synoden abzuhalten, die über (5e%
setzgebung beraten sollten ber die dort gefaßten Beschlüsse erhielten erst
Gesetzeskraft ach der Bestätigung durch den HI Stuhl Mehr als Syn-
ode wurde AaUSs guten Gründen diese Bestätigung verweıgert der

elkitischen Synode VO  an Carcafe (1506), die ausdrücklich,, weil des
Gallikanısmus verdächtig, verworfen wurde Das eue orjentalische Kir-
chenrecht 1st VO Rom den rientalen auferlegt worden Be1i SCLIHET Aus-
arbeitung wirkten und wirken allerdings auch orientalische Kanonisten ent-
scheidend mıt der jetizıge Prosekretär der orientalischen Kongregation
un Erzbischof Aeacius Coussa Dieses eCu«c Recht nat WIC schon angedeutet
be1l den Orientalen, besonders den katholischen Melkiten, starken Wider-
spruch hervorgerufen Sie finden, da{ß nicht genügend die Fangenart des
Ostens, insbesondere SC111C tradiıtionelle Autonomie wahrt und die orjentali-
schen Gebräuche stark das lateinische Vorbild angleicht

Man mMu jedoch anerkennen, da{fß das eus orjientalische Kirchenrecht
gegenüber Tendenzen, WIC SIC och unier 1US$S herrschten, grofßen
Kortschritt bedeutet. Dieser Papst ordnete den Bullen „Reversurus“‘‘
(12 und „Cum ecclesiastica discıplina”” (31 die Bischofs-
ahl! bei den Armeniern und Chaldäern NECU, und ZWwWar 1e13 den Orien'-
talen praktisch DUr mehr e1in Vorschlagsrecht während die Krnennung
selbst dem H! Stuhl vorbehielt der sich nicht die gemachten Vorschläge

halten brauchte 1US die Absıicht diese Regelung auf alle Ost-
lichen KRiten auszudehnen, sa sich aber des energischen Widerstan-
des, besonders der Melkiten, veranlaÄlst, davon Abstand nehmen. Sein
Ideal Wär die volle Anpassung der Kirchenordnung desOstens das WEST-
liche Vorbild, mıt alleiniger Ausnahme der liturgischen Rıten. In diesem
INnnn schrieb Maı 1370 die katholischen Armenier: 59 Wenn auch
die Römischen Päpste darauf hingearbeitet haben, da{fßs der Einheit
der Kirche auch die Gleichtförmigkeit der Kirchenordnung entspreche,
Wen1gsLens der Hauptsache nach, S1C doch der Auffassung, daflß die
Kıten, die weder ZU Glauben och den guten Sıtten ı Gegensatz stan-
den, bewahren 1611,06 924

Mıt aller Klarheit irat diese Nivellierungstendenz 1 den Verhandlungen
der Kommissionfür cdie orjıentalischen Kirchen ZU Vorbereitung des Vati-
kanischen Konzils zutage. er damalige lateinische Patriarch Vvon Jerusa-
lem, Valerga, der hıer VOL allem das Wort führte, erklärte rund heraus, die
Verschiedenheit der Rıten SC C1NC JI rennungsmauer 7zwischen Orientalen
un Lateinern. Das SC bedauern, weiıl e6s die Idee der Einheit der unteil-

De Martinis, Teil1 and
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baren Kirche verdunkle: Der Patriarch stellte ı aller orm den Antrag, das
Konzil MmMOSEC erklären, dafß alle SECELNEdisziplinären Dekrete auch für die
Orientalen Geltung haben sollten, miıt alleiniger Ausnahme der Dıinge, die
direkt die liturgischen Riten beträfen 25 Auch die damalige leitende kKkom-

ZULF Vorbereitung des Konzils der Auffassung, da{fß 6S überhaupt
e1in eigenes Kirchenrecht für den Osten geben dürfe., weil das unerträg-
liehen Dualismus bedeuten WUur  de 26 Wenn WILr damıit die heute ı der katho-
lischen Kirche herrschende Haltung gegenüber der Kigenart des Ostens VeLr-

gleichen, können WITr mı1T Genugtuung 6C1NecHN Sanz wesentlichen Hort-
schritt feststellen. Ihe entscheidende Wendungzugunsten des christlichen
Ostens kam miıt dem weitschauenden Papst Ie0o JIL ıs ann also e1I1le Ent-
wicklung ı der Haltung der Kirche ı praktischen Fragen geben. .Das gibt

das Recht hoffen, dafß sich auch ı der Frage der Autonomieder Ost-
lichen Patriarchate langsam C111 besseres Verständnis ihrer Dringlichkeit
anbahnen wird.

VWır wollen hier nıcht einfachen Wiederherstellung des Zustandes
VOTr dem Schisma das Wort reden. Neun Jahrhunderte Kirchengeschichte
lassen sich nicht einfach ıunter den Tisch wischen. Aber die Tatsache, da{fß
SIC.  h die orjentalischen Patriarchate ersten Jahrtausend C111

weitgehenden Autonomie ı der Ordnung ihrer Liturgle, ihres Kirchenrechts
und ihrer Verwaltung erfreuten, beweist uNnseres Erachtens, daß die Ent-
wicklung Z römischen Zentralismus, die sich wesentlichen erst
Zzweılen Jahrtausend vollzogen hat nıcht durch göttliches Recht gefordert
1st Ihhese Entwicklung War gewilßs Jeg1ıtim und hat für die Kirche viele SCHCNS-
reiche Folgen gehabt. ber S1IC ann nıcht als notwendige Folgerung aus

dem Dogma des Primats angesehen werden. Kıs ist undenkbar, da{iß der
Kirche Gottes tausend Jahre Jang ein Situationestanden habe, die mit
dem Glauben unvereinbar WAare. Der Zentralismus annn also ZUr Diskussion
gestellt werden, ist nıcht e1Ln wesensnotwendige Auswirkung des Prima-
tes göttlichen Rechts. Es ıst nicht sehen, W IC INa  - e1116 korporative Wie-
dervereinigung der leider och getrennten großen Masse der Ostechristen
anbahnen wall, ohne die VO  un jeher traditionelle weitgehende Selbstregierung
des Ostens bis ZUE Grenze des Möglichen achten. Aus derVollgewalt des
Papstes,WIC S1IC das Vatikanische Konzil definiert hat, folgt ZWAaTrT, da{fß der
Papst über allem posıtıven Kirchenrecht steht, daß also auch das Reecht
hat sich ber die Tradıtıon des Ostens hinwegzusetzen. Die Frage ist aber,
ob nıcht die Rüeksicht auf die Wiedervereinigung und damıt auf das eıl
der Seelen e1NC größere Achtung VOL der uralten Überlieferung der Ost-
kirchen ratsam erscheinen Jäßt, alg S16bislang geübt wurde.

(GGerade die Reaktiıon der getrennten Ostchristen auf die Ankündigung des
Konzıils hat wiıederum geze1gt die Hauptschwierigkeit der Wiederver-

liegt nämlich der Furcht der Orientalen, durch Anschlufß

Mansı, Band Spalte 9983 und 1002
eb Spalte 1130
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Rom jedwede xSelbs ndigkeit der Ordnung ihrer CISENECN Angelegenheiten
verlieren. So schreibt ZU Beispiel der griechische Metropolit Irenäos

VOIl Samos unı 1960 i der Zeitschrift Akropolis: ‚„Der INn der Be-
rufung des Konzils ist lediglich, die orthodoxen Kirchen der absoluten Ge-
alt des Papstes unterwerfen Die römisch-katholische Kirche hat die
Disziplin derart auf die Spitze getrieben, dafß dabei die Freiheit des Einzel-
menschen völlig zugrunde geht 66 Hs ßte UNserTesSs Erachtens demgegen-
über Beispiel der katholischen Ostehristen den Getrennten sonnenklar
eZe1IgL werden, dafß die Anerkennung des Primats mıiıt der Bewahrung
wohlverstandenen Autonomie ı Kirchenregiment praktisch durchaus V!  —_

einbar ist. Das könnte dazu helfen, langsam das geradezu unüberwindliche
Mißtrauen der Orientalen gegenüber der römischen Kurie ZU Verschwin-
den bringen und NUur auf der Grundlage des Vertrauens ist C111 Annähe-
rungs un schließlich die ersehnte Wiedervereinigung möglich

ZE  —]

Das Zweite Vatikanische Konzil und die protestantischen Bekennt-
Neues der Kirchenverfolgung auf uba Orthodoxe

Klöster | Jugoslawıen Der neutrale Gürtel Von der polnischen -
Presse ına Russische W asserstraßen

Das zweılte Vatıkanısche Konzil und die protestantıschen Bekenntnisse

Über dieses Thema schreibht Augustinus Kardinal Bea wichtigen Aufsatz der
Civilta Cattolica, 1961, 3, Heft 2670 Wir möchten ler auf die Hauptpunkte
hinweisen.

Das angekündigte Konzil hat (anzen gesehen bhei den getrennten TU:
VIE. günstigeres Echo gefunden als das vorherige. ])Das religıöse lima hat sıch

den letzten Jahrzehnten eben verändert. einzelnen der Aufsatz als
besondere Gründe der Zustimmung al.,

Viele Zustimmungen Hoffnungen sınd mıt der Persönlichkeit des Al -
wärtigen Papstes verknüpft. erklärte ZU I0 Beispiel der anglıkanische Erzbischof

Ramsey- Pressekonferenz: Der gegenwärlg regiıerende aps scheint
190888 viel guten ıOhristlichen Willen un 16 en Wo dıe Liebe ist, sınd dıe
Ergebnisse unberechenbar.

Auch WO nıcht VIE erwartet, hofft Nan auf gute Früchte der allgemeinen
Kirchenversammlung diesem Inn äaußerte sıch Bischof Hans Lilje

Wichtiger als solche Erklärungen ist dıe Tatsache, daß sıch viele protestantiısche
Tisten ernsthaft miıt dem Konzil beschäftigen und siıch auft agungen (Marıa
Laach, Niederaltaich) miıt ihren katholischen Mitchristen darüber aussprechen.

Ein weıteres gutes Zeichen mu{ - darın sehen, das Sekretarıiat für die
Vereinigung der Christen, das der Heilige Vater am Junı 1960 1900888 miıt


